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Bekanntmachung der Gemeinde Jacobsdorf 
über den Satzungsbeschluss zur Klarstellungs- und 

Ergänzungssatzung gemäß 
§ 34 Abs. 4 Nr. 1 und 3 BauGB für den Ortsteil Sieversdorf

Die Planurkunde (Urplanzeichnung) der Klarstellungs- und Ergänzungssatzung für den 
Ort Sieversdorf hat einen Ausfertigungsmangel. Es fehlt der Ausfertigungsvermerk. Der 
Ausfertigungsvermerk ist jedoch zwingend erforderlich, denn er ist ein Indiz für einen 
Verfahrensschritt mit Beurkundungsfunktion. Der Ausfertigungsvermerk bestätigt 
die Authentizität der Planurkunde mit der Satzung. Er soll sicher feststellen, dass der 
Inhalt der Originalplanurkunde (Urplanzeichnung) die beschlossenen Festsetzungen 
deckungsgleich wiedergibt.
Dieser Ausfertigungsmangel kann behoben werden, wenn die Satzung noch einmal 
von der Gemeindevertretung beschlossen wird und im Anschluss daran der Ausferti-
gungsvermerk durch die Amtsdirektorin auf der Planzeichnung erfolgt. 

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Jacobsdorf hat daher auf ihrer Gemeindevertre-
tersitzung am 13.12.2016  die Klarstellungs- und Ergänzungssatzung gemäß § 34 Abs. 
4 Nr. 1 und 3 BauGB bestehend aus der Planzeichnung (M 1 : 2000) mit Textteil (Stand 
Februar 1998 ) als Satzung beschlossen. Die Satzung wurde durch die Amtsdirektorin  
ausgefertigt. 

Der Satzungsbeschluss der Gemeindevertretung der Gemeinde Jacobsdorf über die 
Klarstellungs- und Ergänzungssatzung gemäß § 34 Abs. 4 Nr. 1 und 3 BauGB für den 
Ort Sieversdorf wird hiermit bekanntgemacht.

Die Satzung tritt rückwirkend zum 01. August 1998 in Kraft.

Jedermann kann die Klarstellungs- und Ergänzungssatzung ab dem Tag der Bekannt-
machung im Bauamt, Zimmer 15, Bahnhofstr. 4 in 15518 Briesen  

zu den Sprechzeiten : Dienstag 9.00 - 12.00 und 13.00 - 18.00 Uhr
                                   Donnerstag 9.00 - 12.00 und 13.00 - 16.00 Uhr                                                          

einsehen.
 

Gemäß § 215 Abs. 2 BauGB wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung der in § 214 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften und eine 
beachtliche Verletzung der in § 214 Abs. 2 BauGB bezeichneten Vorschriften über das 
Verhältnis des Bebauungsplanes und des Flächennutzungsplanes für die Wirksamkeit 
der vorbezeichneten Satzung unbeachtlich ist, wenn sie nicht innerhalb von einem Jahr 
seit dieser Bekanntmachung schriftlich gegenüber der Gemeinde Jacobsdorf geltend 
gemacht worden ist.
Mängel im Abwägungsvorgang nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB sind ebenfalls unbeacht-
lich, wenn sie nicht innerhalb von einem Jahr seit dieser Bekanntmachung gegenüber 
der Gemeinde Jacobsdorf schriftlich geltend gemacht worden sind. Der Sachverhalt, der 
die Verletzung der Verfahrens- und Formvorschriften oder den Mangel der Abwägung 
begründen soll, ist darzulegen. 
Außerdem kann gemäß § 3 (4) Brandenburgische Kommunalverfassung in der zur Zeit 
gültigen Fassung eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften nicht mehr 
geltend gemacht werden, wenn sie nicht schriftlich innerhalb eines Jahres seit dieser 
Bekanntmachung gegenüber der Gemeinde Jacobsdorf unter Bezeichnung der ver-
letzten Vorschrift und der Tatsache, die den Mangel ergibt, geltend gemacht worden 
ist. Dies gilt nicht, wenn die Vorschrift über die Genehmigung oder Bekanntmachung 
der Satzung verletzt worden ist.
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB über die Entschä-
digung bei eingetretenen Vermögensnachteilen sowie über die Fälligkeit und das 
Erlöschen entsprechender Entschädigungsansprüche wird hingewiesen. 

Briesen, den  16.12.2016

 gez. M. Rost
Amtsdirektorin           
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Sehr geehrte Damen und Herren,

das Gesetz über die Statistik der Bautätigkeit im Hochbau und 
die Fortschreibung des Wohnungsbestandes (Hochbaustatis-
tikgesetz - HBauStatG) regelt, dass für den Abbruch von Wohn-
gebäuden auch die Eigentümer zur Auskunft verpflichtet sind.
Mit Ihren Angaben sichern Sie die Aktualität der jährlichen Fort-
schreibung des Wohnungs- und Wohngebäudebestandes für 
Ihre Gemeinde.

Melden Sie bitte deshalb als Eigentümer
	 •		den	Abbruch	von	Wohngebäuden	bis	1000	m3 umbauten 

Raum,
	 •		den	Abgang	von	Gebäudeteilen	mit	Wohnraum	(Wohn-

räume,	Wohnungen)
	 •	die	Nutzungsänderung	von	Wohnraum
an das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg.

Bauaabgangsstatistik 2016
Land Brandenburg

Die Erhebungsunterlagen liegen für Sie kostenfrei bei Ihrem 
Amt, Ihrer amtsfreien Gemeinde bzw. kreisfreien Stadt bereit.
Außerdem ist der Erhebungsbogen online abrufbar unter:
www.statistik-bw.delbäut/html/

Beachten Sie bitte, dass der Abbruch von Wohngebäuden mit 
mehr als 1000 m3 umbauten Raum bei der zuständigen Bauauf-
sichtsbehörde anzuzeigen ist.

In diesen Fällen reichen Sie bitte den ausgefüllten Erhebungs-
bogen zur Bauabgangsstatistik nur bei der Bauaufsichtsbehör-
de ein.

Mit freundlichen Grüßen
Amt für Statistik Berlin-Brandenburg

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist ohne Unter-
schrift gültig.
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Stellenausschreibung staatlich 
anerkannte/r Erzieher/in

In der Kindertagesstätte „Löwenzahn“ der Gemeinde Berkenbrück 
ist ab 01.03.2017 die Stelle einer/s

staatlich anerkannten Erzieherin bzw. staatlich 
anerkannten Erziehers

zu besetzen. Die Einsatzbereiche umfassen Krippe, Kindergarten 
und Hort.

Die regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit lt. Arbeitsvertrag be-
trägt 20 Stunden. Die Arbeitszeitregelung erfolgt entsprechend 
dem quartalsweise ermittelten Personalschlüssel für das päd. 
Fachpersonal und dem Dienstplan der Einrichtung und wird 
durchaus auch höher sein.

Der Arbeitsvertrag wird unbefristet.
Die Vergütung richtet sich nach dem TVöD für Beschäftigte im 
Sozial- und Erziehungsdienst.

Aufgabenbereich:

•  Bildung, Betreuung und Erziehung von Kindern im Krippen-, 
Kindergarten- und Hortbereich im Rahmen der Konzeption der 
Einrichtung unter Beachtung der gesetzlichen Grundlagen;

•  Gestaltung des Gruppenraumes und Mitwirkung beim Raum-
konzept der Einrichtung;

•  Mitarbeit an der Erarbeitung und Fortschreibung der pädago-
gischen Konzeption der Einrichtung;

•  Beobachtung und Dokumentation des Entwicklungsstandes 
der Kinder und Führen von Elterngesprächen sowie

• Zusammenarbeit mit den Eltern

Persönliche Anforderungen:

•  Abschluss als staatlich anerkannte Erzieherin/staatlich aner-
kannter Erzieher

•  Vorlage eines eintragungsfreien Führungszeugnisses nach § 
30 Abs.5 BZRG

•  Bereitschaft zur Arbeit in flexibler Arbeitszeit entsprechend dem 
Dienstplan der Einrichtung und etwaiger Mehrarbeit

•  uneingeschränkte körperliche und psychische Belastbarkeit, 
selbstständiges Arbeiten

•  kommunikative Fähigkeiten, Einfühlungsvermögen und Team-
fähigkeit

Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte 
bis spätestens zum 07. Januar 2017 an das

Amt Odervorland
Die Amtsdirektorin
Bahnhofstraße 3-4

15518	Briesen	(Mark)

Wir bieten Ihnen auch die Möglichkeit der elektronischen Bewer-
bung an die folgende Mailadresse: amt-odervorland@t-online.de

Kosten die im Zusammenhang mit der Bewerbung stehen, 
werden vom Amt Odervorland nicht erstattet. Bewerbungs-
unterlagen werden nur zurückgesandt, wenn ein ausreichend 
frankierter Rückumschlag beigefügt ist. Andernfalls werden die 
Unterlagen von nicht berücksichtigten Bewerbern nach Ablauf 
von 6 Monaten vernichtet.


